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· Die Rolle der Kohäsionspolitik in den nächsten Erweiterungsrunden der Union

	Berichterstatterin
	Maria del Carmen BARRERA CHAMORRO (Gruppe Arbeitnehmer – ES)

	

	Referenzdokumente
	Sondierungsstellungnahme auf Ersuchen der Europäischen Kommission 
EESC-2024-00535-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA:

· betont, dass die Politik der Heranführungshilfe ein unverzichtbares Instrument der Erweiterungspolitik ist. Ihr Einfluss sollte gestärkt werden, um Frieden und Wohlstand auf dem gesamten europäischen Kontinent zu fördern, insbesondere in Regionen, in denen Frieden und Stabilität in jüngster Zeit bedroht sind;
· stellt fest, dass die Politik der Heranführungshilfe besser auf die Stärken, Herausforderungen und Bedürfnisse der jeweiligen Regionen sowie der angrenzenden Regionen der EU-Mitgliedstaaten zugeschnitten sein sollte, um die Beitrittskandidaten auf die künftige vollständige Umsetzung der kohäsionspolitischen Instrumente vorzubereiten;
· empfiehlt, dass die Politik der Heranführungshilfe in den Bewerberländern systematischer in die Entwicklung der Humanressourcen, die Bildung und die soziale Integration investieren sollte, um soziale Ungleichheiten zu verhindern und abzubauen. Die Förderung von Verbindungen zu zivilgesellschaftlichen Organisationen zur Verbesserung der politischen Planung der Heranführungshilfe ist von wesentlicher Bedeutung;
· ist der Auffassung, dass der Schutz gefährdeter Gruppen, die mit zusätzlichen und erheblichen Hindernissen für ihre wirtschaftliche und soziale Entwicklung konfrontiert sind und im künftigen Beitrittsprozess vor zusätzlichen Herausforderungen stehen können, in der künftigen Kohäsionspolitik Vorrang haben sollte;
· unterstreicht, dass stärkere Partnerschaften mit zivilgesellschaftlichen Organisationen in den Bewerberländern nicht nur für die Förderung der Ziele der Erweiterung von unschätzbarem Wert sind. Sie kommen auch Strategien für eine wirksame und inklusive Entwicklung zugute, die sich auf die festgelegten Grundsätze einer starken Partnerschaft und der geteilten Mittelverwaltung stützen;
· hebt hervor, dass die Rolle der Kohäsionspolitik weit über die Kerninvestitionen hinausgehen muss. Ihr Schwerpunkt muss auf dem Aufbau von Institutionen und Kapazitäten liegen, einschließlich Partnerschaftsprogramme und Unterstützung der Zivilgesellschaft und der Sozialpartner;
· macht deutlich, dass die Erweiterungsrunden auch Folgen für die derzeitigen Mitgliedstaaten und ihre Regionen haben. Denn die neuen Mitgliedstaaten treten dem Binnenmarkt bei, was sich auf die internationale Wertschöpfungskette und die Arbeitsmigration in der EU auswirkt. Daher bedarf es zusätzlicher Mittel für Investitionen in den Grenzregionen zu den Bewerberländern sowie in denjenigen Regionen der derzeitigen Mitgliedstaaten, die von Veränderungen in der EU und den globalen Wertschöpfungsketten infolge der Erweiterung schwer beeinträchtigt werden;
· ist der Ansicht, dass die Kommission ihre Reformen der künftigen Kohäsionspolitik parallel zum Erweiterungsprozess darauf ausrichten sollte, die Wirksamkeit der aktuellen politischen Maßnahmen zu steigern, und zwar auf der Grundlage einer stärkeren Spezialisierung und Diversifizierung in Verbindung mit größerer Flexibilität und finanzieller Spezialisierung. Ohne parallele Bemühungen um den Aufbau von Institutionen, die Reform der Regierungsführung und das Engagement der Zivilgesellschaft kann keine finanzielle Unterstützung erfolgreich zu wirtschaftlichem Wohlstand führen;
· betont, dass dringend verschiedene Maßnahmen einschließlich Investitionen in Humanressourcen ergriffen werden müssen, um die Auswanderung aus den EU‑Kandidatenländern einzudämmen, die deren wirtschaftliche und soziale Entwicklungsmöglichkeiten zunichtemachen könnte;
· hält es für wesentlich, die Lage junger Menschen in den Kandidatenländern zu verbessern. Die Qualifikationen und Arbeitsplätze junger Menschen müssen ebenso wie Bildungs- und hochwertige Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen verbessert und Lösungen für die Wohnraumfrage gefunden werden. Der Dialog und die Beteiligung junger Menschen an Initiativen im Rahmen der Jugendgarantie sind ebenfalls zu fördern;
· empfiehlt, das Engagement für die Betreuung der am stärksten gefährdeten Menschen und schutzbedürftigen Gruppen in den Kandidatenländern zu verstärken und diese Gruppen nicht nur in die Schutzsysteme, sondern auch in die Entscheidungsfindung einzubeziehen. Denn dies ist der beste Weg, um den ersten Grundsatz der Kohäsionspolitik, „Niemanden zurücklassen“, zu erreichen.

	Kontakt
	Georgios Meleas

	Tel.
	+32 25469795

	E-Mail
	Georgios.Meleas@eesc.europa.eu





· Neunter Bericht über den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt

	Berichterstatter
	Matteo Carlo BORSANI (Gruppe Arbeitgeber – IT)

	

	Referenzdokumente
	COM(2024) 149 final
EESC-2024-00987-00-00-AC


Kernaussagen

Der EWSA:

· begrüßt die Vorlage des neunten Kohäsionsberichts, der seiner Ansicht nach umfassend ist und einen geeigneten Ausgangspunkt für eine Bestandsaufnahme der gewonnenen Erkenntnisse liefert; 
· empfiehlt Investitionen und Maßnahmen zur Stärkung der verarbeitenden Industrie, um den territorialen Zusammenhalt zu verbessern. Er weist darauf hin, dass sich die positive Korrelation zwischen dem Produktivitätswachstum und dem Anstieg des Pro-Kopf-BIP als einzige Gemeinsamkeit des Wachstums in allen Arten von Regionen erwiesen hat;
· unterstreicht, wie wichtig die Wettbewerbsfähigkeit für die Stärkung des wirtschaftlichen Zusammenhalts und produktive Investitionen für die Förderung von Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftswachstum sind. Beides wirkt sich positiv auf den territorialen und sozialen Zusammenhalt aus. betont außerdem, wie wichtig es ist, den Zugang zu Mitteln der Kohäsionsfonds für produktive Investitionen auf Großunternehmen auszuweiten, die Teil des KMU-Ökosystems sind. Dafür müssen aufgrund des Kaskadeneffekts für Gebiete und Gesellschaft bestimmte Bedingungen gelten. Die Ergebnisse des wirtschaftlichen Zusammenhalts sollten nicht nur an der Höhe der wirtschaftlichen Investitionen in einem bestimmten Gebiet gemessen werden, sondern auch an den territorialen und sozialen Ergebnissen;
· betont die Bedeutung eines funktionierenden und inklusiven Arbeitsmarktes für die Stärkung des sozialen Zusammenhalts durch Maßnahmen, die darauf abzielen, die Bürger und Arbeitskräfte mit den richtigen Kompetenzen auszustatten, damit sie in den Arbeitsmarkt eintreten und sich dort bewegen können. In diesem Zusammenhang empfiehlt der EWSA Maßnahmen zur Förderung der Beschäftigung mit solchen zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit zu verknüpfen, unter anderem durch eine gezielte Ausrichtung auf Bevölkerungsgruppen, die Gefahr laufen, zurückgelassen zu werden, und durch die Förderung der Eingliederung arbeitsmarktferner Personen;
· empfiehlt, strategische Investitionen in die lokale und regionale Verwaltung voranzutreiben, um dieses bei der Umsetzung der Programme so wichtige System zu stärken. Sozialer, wirtschaftlicher und territorialer Zusammenhalt ist nur möglich, wenn zunächst die Kapazitäten der Behörden einander angeglichen werden;
· empfiehlt, bei allen Überlegungen über die Zukunft der Kohäsionspolitik sicherzustellen, dass die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften auch weiter einbezogen werden, dass das Partnerschaftsprinzip gewahrt wird und dass auch die Sozialpartner und die Organisationen der Zivilgesellschaft hinzugezogen werden;
· fordert die beiden gesetzgebenden Organe auf, die Gesamtmittelausstattung für den mehrjährigen Finanzrahmen aufzustocken und für eine angemessene Finanzierung der Kohäsionspolitik zu sorgen, auch im Hinblick auf den künftigen Bedarf an EU-Investitionen in die Verteidigung und in eine Europäische Union mit mehr als 27 Mitgliedstaaten;
· empfiehlt in diesem Zusammenhang auch die von der Europäischen Union geplanten künftigen Erweiterungen im Auge zu behalten: Sie erfordern eine wirksame und gut funktionierende Kohäsionspolitik, um eine reibungslose Integration der künftigen Mitgliedstaaten zu gewährleisten, ohne die Investitionen in die derzeitigen Entwicklungsregionen zu gefährden;
· empfiehlt schließlich den Einsatz automatischer und leicht umzusetzender Investitionsinstrumente für den Übergang zu einem intelligenteren und umweltfreundlicheren Europa. Die Herausforderungen, die sich aus einem fairen ökologischen und digitalen Wandel und ihren ehrgeizigen Zielen ergeben, erfordern Schnelligkeit und Einsatzbereitschaft. 

	Kontakt
	Georgios Meleas

	Tel.
	+32 25469795

	E-Mail
	Georgios.Meleas@eesc.europa.eu 
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· Durch Impfung verhütbare Krebsarten

	Berichterstatterin
Ko-Berichterstatterin
	Milena ANGELOVA (Gruppe Arbeitgeber – BG)
Sára FELSZEGHI (Gruppe Arbeitnehmer – HU)

	
	

	Referenzdokumente
	COM(2024) 45 final

	
	EESC-2024-00425-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA:

· ermutigt zum Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren sowie zu einer intensiven Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten;
· empfiehlt, dass sowohl die Nachfrage nach Impfungen als auch das entsprechende Angebot gesteigert werden sollten; betont, wie wichtig angemessene Information, Aufklärung und Kommunikation sind, und hebt hervor, dass schulische Gesundheitsdienste und die Eltern dabei eine wichtige Rolle spielen. Die Krebsprävention sollte zu einer Priorität auf politischer Ebene werden und durch die Bereitstellung der erforderlichen finanziellen, materiellen und personellen Ressourcen flankiert werden;
· fordert entschlossene Anstrengungen zur Bekämpfung von Falsch- und Desinformation durch die Gewinnung wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse sowie durch die Verbreitung faktenbasierter Informationen über verschiedene Kanäle, einschließlich der sozialen Medien;
· ist der Ansicht, dass Allgemeinmediziner, Hausärzte, Schulärzte und auch Organisationen der Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle dabei spielen können, geeignete Informationen bereitzustellen, Ängste und Vorbehalte abzubauen und Menschen zu ermutigen, sich impfen zu lassen. Um die Botschaften für jüngere Menschen attraktiv zu machen, spricht sich der EWSA dafür aus, die Kommunikationsarbeit mithilfe von Organisationen zu verstärken, die von jungen Menschen geführt werden;
· betont, dass die Gleichstellung der Geschlechter bei Maßnahmen zur Krebsprävention berücksichtigt werden muss, und fordert, für alle Mädchen und Jungen eines bestimmten Alters HPV-Impfungen anzubieten, im Zuge von Kommunikationsmaßnahmen verstärkt darauf hinzuweisen, dass HPV-Impfungen auch für Jungen verfügbar sind, und Informationen über die Impfquoten von Jungen und Mädchen in verschiedenen Mitgliedstaaten einzuholen und zu veröffentlichen;
· betont, dass überall in der EU Impfungen ohne weite Anfahrtswege möglich sein müssen und dass gezielte Maßnahmen erforderlich sind, um Menschen aus verschiedenen benachteiligten Gruppen und mit besonderen Risiken zu erreichen.

	Kontakt
	Valeria ATZORI

	Tel.
	+32 2 546 8774

	E-Mail
	Valeria.Atzori@eesc.europa.eu





· Überarbeitung der Richtlinie über die Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats

	Berichterstatterin
	Sophia REISECKER (Gruppe Arbeitnehmer – AT)

	

	Referenzdokumente
	COM(2024) 14 final

	
	EESC-2024-00543-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA:

· begrüßt, dass die Europäische Kommission legislative Schritte unternommen hat, um die Richtlinie 2009/38/EG hinsichtlich der Mindestanforderungen für die Einrichtung und die effektive Arbeit Europäischer Betriebsräte (EBR) zu überarbeiten;
· nimmt zur Kenntnis, dass mit dem Vorschlag dafür gesorgt werden soll, dass die Rechte des Europäischen Betriebsrats besser greifen und durch Präzisierung der zentralen Konzepte der EBR-Richtlinie Rechtssicherheit besteht. Letzteres betrifft insbesondere die Bestimmung des Begriffs länderübergreifender Charakter, die angemessene Mittelausstattung Europäischer Betriebsräte, den Zugang zur Justiz und die stärkere Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Einführung wirksamer und hinreichend abschreckender Sanktionen im Fall von Verletzungen der Rechte des Europäischen Betriebsrats;
· begrüßt, dass die Kommission den Standard für ein effizienteres und zielgerichteteres Verfahren der Unterrichtung und Anhörung zu überprüfen beabsichtigt und zu diesem Zweck Ergänzungen zu den subsidiären Vorschriften vorschlägt, damit häufiger regelmäßige Sitzungen des Europäischen Betriebsrats stattfinden und die Unternehmensleitung mit einer begründeten Antwort auf Stellungnahmen des Europäischen Betriebsrats reagieren muss; nimmt auch zur Kenntnis, dass die Rolle von Gewerkschaftsvertretern als beratende Sachverständige des Europäischen Betriebsrats gestärkt werden soll;
· begrüßt die wichtigen Änderungen, die Europäischen Betriebsräten und deren Mitgliedern ermöglichen sollen, ihre Aufgaben wahrzunehmen. Das betrifft insbesondere die Bereitstellung von Mitteln durch die Unternehmensleitung, wobei die Einzelheiten dafür im Zusammenhang mit Schulungen, Sachverständigen und rechtlicher Vertretung sowie präzise Regelungen bezüglich der Vertraulichkeit von Informationen in der jeweiligen EBR-Vereinbarung gemeinsam festzulegen sind;
· fordert die gesetzgebenden Organe auf, die Überarbeitung der EBR-Richtlinie gemäß dem Vorschlag der Kommission voranzutreiben und den Empfehlungen der vorliegenden Stellungnahme dabei Rechnung zu tragen;
· betont, dass die ordnungsgemäße Umsetzung und Durchführung der überarbeiteten Richtlinie sichergestellt werden muss und dass die Kommission dabei wirksame Überwachungs- und Durchführungsinstrumente einsetzen muss.

Aufgrund abweichender Ansichten der Arbeitgeberverbände haben Mitglieder der Gruppe Arbeitgeber des EWSA eine Gegenstellungnahme vorgelegt. Insbesondere wurden dahingehend Bedenken geäußert, dass die Arbeitsweise der Europäischen Betriebsräte (EBR) durch die Überarbeitung der Richtlinie zu kompliziert werden und die Überarbeitung die Gefahr bergen könnte, dass sich die EBR von einem Medium für die konstruktive Unterrichtung und Anhörung auf Betriebsebene in Quellen für Streitigkeiten und Rechtsunsicherheit verwandeln. Die Gruppe Arbeitgeber des EWSA ist der Ansicht, dass dies die unerlässliche Zusammenarbeit und das Vertrauen am Arbeitsplatz untergraben könnte. Die Gegenstellungnahme wurde vom EWSA abgelehnt (mit 104 Ja-Stimmen bei 125 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen). Da sie jedoch mehr als ein Viertel der abgegebenen Stimmen erhielt, ist sie gemäß der Geschäftsordnung des EWSA der Stellungnahme im Anhang beigefügt.

	Kontakt
	Bartek Bednarowicz

	Tel.
	+32 25469229

	E-Mail
	Bartek.Bednarowicz@eesc.europa.eu




· Kein Platz für Hass: ein Europa, das geeint gegen Hass steht

	Berichterstatter
	Cristian PÎRVULESCU (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – RO)

	Ko-Berichterstatterin
	Milena ANGELOVA (Gruppe Arbeitgeber – BG)

	

	Referenzdokumente
	JOIN(2023) 51 final
EESC-2024-00795-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA:

· begrüßt die Mitteilung, betont jedoch, dass eine umfassendere Partnerschaft mit zivilgesellschaftlichen Organisationen erforderlich ist. Er fordert Sensibilisierungskampagnen und die Bekämpfung der digitalen und analogen „Ökosysteme“ des Hasses und erinnert an die Verantwortung der Politiker, Hassrede zu vermeiden;
· fordert die EU zu einem umfassenden Ansatz auf, um menschliche Eigenschaften vor Hasskriminalität zu schützen, bestehende Strategien und Initiativen zur Förderung der Gleichstellung und Nichtdiskriminierung wirksam umzusetzen und bei der Bekämpfung aller Arten von Hass primär denselben Ansatz zu verfolgen. Er fordert die Mitgliedstaaten auf, Hassverbrechen strafrechtlich zu verfolgen, die Meldung solcher Verbrechen zu unterstützen und die Strafverfolgungsbehörden zu schulen, diese Fälle mit gebührender Achtung der Opfer sachgemäß zu bearbeiten;
· bedauert, dass im Kampf gegen die Hasskriminalität auf Online-Plattformen immer noch breite und wirksame Maßnahmen fehlen. Die Rolle und das Fachwissen der Hinweisgeber sollten erweitert werden, um konsequent alle Arten von Hass aufgrund von Vorurteilen im Internet abzudecken. Die Medienkompetenzen und digitale Kompetenzen sollten verbessert werden, damit alle Menschen wissen, wie diese Verbrechen gemeldet werden können;
· ist der Ansicht, dass die Arbeit der Hochrangigen Gruppe zur Bekämpfung von Hetze und Hasskriminalität wirkungsvoller werden muss. Ebenso ist auf die Schulung und den Kapazitätsaufbau der Sozialpartner und der zivilgesellschaftlichen Organisationen zu setzen und die Meldung muss verbessert werden. Um die Fortschritte beurteilen zu können, sollte es eine Dokumentation und Leistungsvergleiche geben. Die Meldung von Hassverbrechen sollte standardisiert und auf EU-Ebene institutionalisiert werden. Die Opfer müssen Meldemechanismen nutzen können. Die Kommission wird aufgefordert, eine Online-Plattform einzurichten, die den zivilgesellschaftlichen Organisationen und Menschenrechtsverteidigern eine rasche Meldung von Vorfällen gestattet;
· betont, dass die Kommission einen umfassenden Überblick über die Arbeit der zivilgesellschaftlichen Organisation, die sich gegen den Hass engagieren und die Arbeit der vertrauenswürdigen Hinweisgeber zusammenstellen und Maßnahmen vorschlagen sollte, damit sie wirksamer operieren bzw. angemessener auf aktuelle Herausforderungen reagieren können. Die EU muss die großen Online-Plattformen in die Verantwortung nehmen, damit diese dafür sorgen, dass ihre Algorithmen den Hass nicht noch verstärken. Es sollten Ressourcen für die Ermittlung und Bekämpfung von Hass im Internet aus dem Programm „Bürgerinnen und Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“ (CERV) und Horizont Europa bereitgestellt werden, damit vorhandene Bildungs- und Forschungskapazitäten in den Dienst dieses Ziels gestellt werden können. Auch Erasmus+ sollte für politische Bildung eingesetzt werden und diesem Ziel dienen.

	Kontakt
	June Bedaton

	Tel.
	+32 25468134

	E-Mail
	June.Bedaton@eesc.europa.eu
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· Klimaziel der EU für 2040

	Berichterstatter
	Teppo SÄKKINEN (Gruppe Arbeitgeber – FI)

	

	Referenzdokumente
	COM(2024) 63 final

	
	EESC-2024-00418-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA:

· unterstützt das für 2040 empfohlene Emissionsreduktionsziel von 90 %, da es mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen im Hinblick auf einen gerechten Beitrag Europas zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels in Einklang steht. Der EWSA betont, dass sich dieses anspruchsvolle Ziel nur erreichen lässt, wenn unterstützende Maßnahmen zur Gewährleistung einer wettbewerbsfähigen europäischen Industrie und eines gerechten Übergangs ergriffen werden und das ganze Spektrum der CO2-freien und CO2-armen Technologien kosteneffizient genutzt wird;
· betont, dass tatsächliche Emissionssenkungen durch eine schrittweise Abkehr von fossilen Brennstoffen erreicht werden können. Zwar leistet der Abbau von CO2 einen zunehmenden Beitrag zur Verwirklichung der EU-Klimaziele, doch birgt eine übermäßige Abhängigkeit von Senken Unsicherheiten und das Risiko einer fortbestehenden Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen oder eines Verlusts von Senken aufgrund von Waldbränden, Schädlingen und anderen Bedrohungen;
· fordert die Kommission auf, im Rahmen einer wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Bewertung zu prüfen, ob das Verhältnis zwischen Emissionssenkungen und CO2-Abbau ausgewogen ist;
· betont, dass der Schwerpunkt auf die Umsetzung des Pakets „Fit für 55“ und die Unterstützung der europäischen Unternehmen und Haushalte bei der Anpassung an das neue Regelungsumfeld gelegt werden muss;
· stellt fest, dass die Klimaziele beispiellose Investitionen in die Dekarbonisierung erfordern;
· fordert die Kommission auf, das Exportwachstum bei europäischen Produkten und Dienstleistungen im Bereich der sauberen Technologien zu verfolgen und diesbezügliche Ziele festzulegen;
· fordert, dass die Stromerzeugung in der EU bis 2040 CO2-frei sein sollte, und bald darauf auch die Wärme- und Kälteversorgung. Die Verfügbarkeit sauberer und erschwinglicher Energie sowie eine zukunftsfähige Energieinfrastruktur sind Grundvoraussetzungen für die Dekarbonisierung anderer Bereiche wie Industrie, Gebäude und Verkehr;
· schlägt vor, in engem Dialog mit den Landwirtinnen und Landwirten sowie anderen Interessenträgern auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse ein indikatives Emissionsreduktionsziel für den Agrar- und Lebensmittelsektor festzulegen, mit dem die Ernährungssicherheit in Europa gewährleistet und den unterschiedlichen natürlichen Gegebenheiten in der EU Rechnung getragen wird;
· unterstreicht, wie wichtig es ist, mit den Interessenträgern, u. a. mit den Sozialpartnern und der Zivilgesellschaft, einen umfassenden Dialog zu führen sowie die Bürgerinnen und Bürger in die Festlegung des Ziels für 2040 und die Entwicklung flankierender Maßnahmen einzubinden;
· macht deutlich, dass die Emissionen und der Material- und Energiebedarf weiter gesenkt werden können, wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher zu einer nachhaltigen Lebensweise ermutigt werden;
· fordert die Kommission auf, den Check-up der Wettbewerbsfähigkeit im Hinblick auf andere große Volkswirtschaften auszuweiten und auch ihre klima-, energie- und industriepolitischen Maßnahmen und wirtschaftlichen Indikatoren zu berücksichtigen. Davon ausgehend sollten Vorschläge zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und der industriellen Basis Europas sowie zur Wahrung des europäischen Modells einer offenen Marktwirtschaft mit hohen Umwelt- und Sozialstandards vorgelegt werden.

	Kontakt
	Judit Carreras Garcia

	Tel.
	+32 25468421

	E-Mail
	Judit.CarrerasGarcia@eesc.europa.eu




· Überarbeitung der Tierschutzvorschriften

	Berichterstatter 
	Jaume BERNIS CASTELLS (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – ES)

	

	Referenzdokumente
	COM(2023) 770 final
EESC-2023-05464-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA:

· empfiehlt der Kommission, dem praktischen Wissen der Landwirte, Transportunternehmer und Tierärzte bei der Umsetzung und Harmonisierung der Rechtsvorschriften Rechnung zu tragen;
· ist der Ansicht, dass Rechtsvorschriften, die nicht an die unterschiedlichen Gegebenheiten in den 27 Mitgliedstaaten angepasst werden können, asymmetrischen Situationen Tür und Tor öffnen;
· fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Kosten der Umsetzung dieser Rechtsvorschrift nicht zu Lasten der Akteure des Sektors gehen;
· weist darauf hin, dass die Bestimmungen der vorgeschlagenen Verordnung die Beteiligten (insbesondere Landwirte, Kraftfahrer und Tierärzte) zu Nachtarbeit verpflichten;
· fordert die Kommission auf, die Auswirkungen dieses Vorschlags auf die Lieferketten zu prüfen, die im Laufe der Jahre auf der Grundlage der derzeit geltenden Zeitvorgaben auf- und ausgebaut wurden;
· warnt vor den Auswirkungen einer Beschränkung des Transports von Schlachttieren bei kurzen Transporten von weniger als neun Stunden;
· ist der Ansicht, dass die vorgeschlagenen neuen technischen Vorschriften über die Transportfähigkeit von Landtieren zur Schließung zahlreicher Tierhaltungsbetriebe führen könnten;
· weist darauf hin, dass das Verbot des Straßentransports nicht abgesetzter Jungtiere wie Kälber, Lämmer, Zickel, Ferkel und Fohlen über lange Strecken erhebliche Auswirkungen auf die Einfuhr von Tierrassen aus anderen EU-Mitgliedstaaten hat;
· fordert die Kommission auf, die klimatischen Besonderheiten der einzelnen Mitgliedstaaten in Bezug auf die Bestimmungen von Artikel 31 des Vorschlags zu berücksichtigen;
· hält es für wesentlich, kurze Vermarktungswege als wirksame Lösung für die Verringerung der Notwendigkeit langer Transporte zu fördern, weil sie die Entfernungen zwischen Aufzucht, Mast, Schlachtung und Verbrauch verkürzen;
· unterstützt Initiativen, um in gesundheitlicher, wirtschaftlicher und rechtlicher Hinsicht die Erhaltung lokaler Schlachthöfe zu unterstützen sowie die Schlachtung direkt im landwirtschaftlichen Betrieb zu fördern, sofern dies der Größe des Betriebs und den örtlichen Gegebenheiten entspricht.

	Kontakt 
	Arturo Íñiguez

	Tel.
	+32 25468768

	E-Mail
	Arturo.Iniguez@eesc.europa.eu
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· Europas Plan gegen den Krebs und die Sicherheit der Versorgung mit medizinischen Radioisotopen

	Berichterstatterin
	Alena MASTANTUONO (Gruppe Arbeitgeber – CZ)

	Ko-Berichterstatter
	Philippe CHARRY (Gruppe Arbeitnehmer – FR)

	

	Referenzdokumente
	Initiativstellungnahme
EESC-2024-00265-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA:

· unterstreicht, dass die Nuklearmedizin Millionen Menschenleben rettet und große Hoffnungen für die Krebsbekämpfung auf ihr ruhen; verweist auf die Notwendigkeit, den Bedürfnissen der Patienten in Europa gerecht zu werden und sicherzustellen, dass alle gleichberechtigten Zugang zu Krebsbehandlungen haben;
· hebt hervor, dass in Europa jährlich 10 Millionen Behandlungen mit Radiopharmazeutika zu Diagnose- und Therapiezwecken durchgeführt werden, und fordert, gezielten Therapien mit Radionukliden, die präzise und häufig weniger schädlich sind als andere Formen der Behandlung, Vorrang einzuräumen;
· plädiert für Produktionsanreize, die eine bessere strategische Autonomie bei der Versorgung mit Radioisotopen gewährleisten. Die EU ist bei der Versorgung mit medizinischen Radioisotopen führend. Gleichzeitig ist sie bei bestimmten wichtigen Ausgangsstoffen und Verarbeitungsprozessen in entscheidendem Maße von Drittländern abhängig; fordert die Allianz für kritische Arzneimittel deshalb auf, die Versorgung mit Radioisotopen in der EU sorgfältig zu überwachen und die Stärkung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit in diesem Bereich zu unterstützen;
· fordert die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen für das Personal entlang der gesamten Lieferkette und plädiert für dringende Investitionen in die Planung, die allgemeine und berufliche Bildung aller, die in diesem Bereich gebraucht werden, sowie in die Mobilität des Personals.

	Kontakt
	Maja Radman

	Tel.
	+32 25469051

	E-Mail
	Maja.Radman@eesc.europa.eu 
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· Programm für die europäische Verteidigungsindustrie

	Berichterstatter
	Tomasz Andrzej WRÓBLEWSKI (Gruppe Arbeitgeber – PL)

	Ko-Berichterstatter
	Franck UHLIG (Kat. 2 – FR)

	

	Referenzdokumente
	COM(2024) 150 final

	
	EESC-2024-00813-00-00-AC



Kernaussagen

Der EWSA:

· empfiehlt der Europäischen Kommission, eingehend mit den europäischen Bürgern zu kommunizieren, um ihnen ein umfassendes Bild von den Herausforderungen zu vermitteln, die mit der gemeinsamen Finanzierung der Verteidigung im derzeitigen geopolitischen Kontext und einer gemeinsamen Sicherheitspolitik verbunden sind. Gleichzeitig ist und bleibt das europäische Projekt ein Projekt des Friedens und der Solidarität;
· fordert eine mittelfristige Aufstockung der zurzeit begrenzten Mittelausstattung (1,5 Mrd. EUR);
· betont, dass das Programm für die europäische Verteidigungsindustrie (EDIP) nicht allein dazu dient, die notwendige Unterstützung zur Deckung des dringenden Bedarfs der Ukraine zu leisten. Es gilt vielmehr, in diesem Rahmen das europäische Verteidigungskonzept und die technisch-industrielle Basis der europäischen Verteidigung (EDTIB) strukturell weiterzuentwickeln;
· ist der Auffassung, dass das Europäische Parlament, die Mitgliedstaaten, der staatliche und der private Finanzsektor und die Europäische Kommission gemeinsam einen langfristigen Plan zur Aufstockung der Mittel für Rüstungsausgaben und -beschaffung aufstellen sollten, um langfristigen privatwirtschaftlichen Investitionen den Weg zu ebnen und sowohl die Militärgüterproduktionspläne der EDTIB als auch die DTIB der Ukraine zu unterstützen;
· empfiehlt der Europäischen Kommission, Herkunft und Verwendung der für das EDIP vorgesehenen Mittel zu klären;
· ist der Ansicht, dass EDTIB-Unternehmen die Zusammenarbeit insbesondere mit KMU und über Grenzen hinweg verstärken sollten;
· hebt hervor, wie wichtig die industrielle Zusammenarbeit mit der Ukraine im Rahmen des EDIP ist;
· regt an, dass Synergieeffekte zwischen der Verteidigungsindustrie und zivilen Branchen, einschließlich KMU und Start-up-Unternehmen, stärker unterstützt werden sollten;
· vertritt die Auffassung, dass die in der Mitteilung zur Strategie für die europäische Verteidigungsindustrie (EDIS) festgelegten prozentualen Angaben für kooperative und innergemeinschaftliche Beschaffungsziele in die EDIP-Verordnung aufgenommen werden sollten.

	Kontakt
	Ioannis Diamantopoulos

	Tel. 
	+32 25469170

	E-Mail
	Ioannis.Diamantopoulos@eesc.europa.eu




· Drohnenindustrie: Fallstudie zur strategischen Autonomie

	Berichterstatter
	Panagiotis GKOFAS (Gruppe Organisationen der Zivilgesellschaft – EL)

	Ko-Berichterstatter
	Patrice François CHAZERAND (Kat. 1 – FR)

	

	Referenzdokumente
	Initiativstellungnahme
EESC-2024-00046-00-00-AC
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Der EWSA:

· vertritt die Auffassung, dass Europa bei kritischen Fähigkeiten nur unabhängig werden kann, wenn die europäische Drohnenstrategie mit der Strategie für die Europäische Verteidigungsindustrie verknüpft und die technologische und industrielle Basis der europäischen Verteidigung (EDTIB) eingebunden wird, um die heimische Produktion hochwertiger, leistungsstarker Drohnen durch einen stetigen Fluss an öffentlichen Aufträgen zu fördern;
· befürwortet weiterhin eine bessere Zusammenarbeit und mehr Innovation und spricht sich dafür aus, Rechtsvorschriften wie das Gesetz über künstliche Intelligenz und das Chip-Gesetz dafür zu nutzen, die strategische Autonomie, die nationale Sicherheit und das Wirtschaftswachstum zu stärken;
· hebt hervor, dass die Aufgabe, militärische und zivile Forschung und Entwicklung (FuE) aufeinander abzustimmen, immer wichtiger wird, da bei Drohnen zunehmend auf Automatisierung, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI) gesetzt wird.
· ist der Ansicht, dass Europa für kritische Drohnentechnologien und Drohnensysteme mit doppeltem Verwendungszweck einen strategischen Fahrplan für Drohnentechnologie braucht, der einen strukturierten Ansatz für die Weiterentwicklung der Drohnentechnologie liefern kann;
· hebt hervor, dass eingehend geprüft werden sollte, ob eine finanzielle Unterstützung etwaiger Investitionen in die Drohnenproduktion und die Verknüpfung von Liefer- und Wertschöpfungsketten vorgesehen werden sollte;
· unterstreicht, dass sich die EU auf der internationalen Ebene vor allem im Hinblick auf Zulassungsverfahren stärker engagieren sollte;
· stellt fest, dass erreicht werden muss, dass die Gesellschaft innovative Luftmobilität akzeptiert. Mit EU-Unterstützung kann das gesamte Luftverkehrsökosystem gestärkt und dazu beigetragen werden, dass es floriert und nachhaltiger wird;
· betont, dass die EU darüber hinaus dazu bereit sein sollte, eine konsolidierte Strategie für die Entwicklung eines gemeinsamen Drohnenabwehrschirms zu formulieren, damit sie in der Lage ist, auf die zahlreichen Risiken zu reagieren, die im Zusammenhang mit hybriden Bedrohungen, Terrorakten, von anderen Staaten ausgehenden Angriffshandlungen und selbst Missbrauch auf der zivilen Ebene bestehen.

	Kontakt
	Ioannis Diamantopoulos

	Tel. 
	+32 25469170

	E-Mail
	Ioannis.Diamantopoulos@eesc.europa.eu




· Industrielles CO2-Management

	Berichterstatter
	Gonçalo LOBO XAVIER (Gruppe Arbeitgeber – PT)

	Ko-Berichterstatter
	Jean-Michel POURTEAU (Kat. 2 – FR)

	

	Referenzdokumente
	COM(2024) 62 final
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Der EWSA:
· ist der Auffassung, dass die Strategie für das industrielle CO2-Management sehr begrüßenswert und ausgewogen ist. Sie deckt Aspekte ab, die für die großindustrielle Einführung der CO2-Abscheidung und -Speicherung (Carbon Capture and Storage – CCS) sowie der CO2-Abscheidung und -Nutzung (Carbon Capture and Utilization – CCU) in der EU entscheidend sind;
· hält für die Schaffung eines Binnenmarkts für CO2 den Aufbau von Speicher- und Transportinfrastruktur (auch grenzübergreifend) sowie Marktregeln für erforderlich; 
· weist darauf hin, dass die Strategien für das CO2-Management auf die jeweiligen Industriezweige zugeschnitten werden müssen;
· hält es für grundlegend, die Hindernisse für eine wirksame Anwendung bereits einsatzbereiter CO2-Bewirtschaftungsverfahren in der Industrie zu ermitteln, damit Änderungen einfacher umgesetzt und Strategien entwickelt werden können;
· ist der Ansicht, dass die EU eine industriepolitische Strategie für CO2-Emissionen benötigt, durch die das Wachstum nachhaltig angekurbelt wird und die nicht nur dem Grünen Deal gerecht wird, sondern auch für gute Arbeitsplätze sorgt, den Arbeitnehmern einen gerechten Übergang bietet sowie Arbeitskräfte- und Fachkräftedefizite erkennbar macht, die durch Umschulung und Weiterbildung verringert werden;
· empfiehlt einen klaren Investitionsplan für die Entwicklung von CCS/CCU-Technologien, während die öffentliche Finanzierung an einen Mechanismus der sozialen Konditionalität geknüpft werden sollte, der auf die Schaffung und Erhaltung hochwertiger Arbeitsplätze ausgerichtet ist;
· ist der Auffassung, dass Projekte zur CO2-Reduzierung in ausgewogener Weise sowohl die CO2-Entnahme als auch die CO2-Vermeidung umfassen sollten. Die CO2-Vermeidung wird jedoch derzeit nicht ausreichend gefördert;
· empfiehlt, ein neues, gesondertes, gut konzipiertes, hochintegriertes und solides Gutschriftensystem für die CO2-Vermeidung zu schaffen, das Anreize für die Dekarbonisierung bietet;
· weist darauf hin, dass die Zertifikate im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EHS) nicht als „Gutschriften“ verwendet werden sollten, da dies die aktuelle Marktorientierung des CO2-Handelssystems der EU untergraben könnte.

	Kontakt
	Adam Dorywalski

	Tel. 
	+32 25469397

	E-Mail
	Adam.Dorywalski@eesc.europa.eu





· Strategie für die europäische Verteidigungsindustrie

	Berichterstatter
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Der EWSA:

· begrüßt die Strategie für die europäische Verteidigungsindustrie als wichtigen Schritt zur Stärkung der Verteidigungsbereitschaft Europas und damit seiner Fähigkeit, seine Bürgerinnen und Bürger, sein Hoheitsgebiet, seine Grundwerte und seine Lebensweise zu schützen;
· begrüßt die Akzentverschiebung von Sofortmaßnahmen hin zu einer längerfristigen, strukturellen Reaktion. Insbesondere begrüßt er den Schwerpunkt, dass der europäische Bedarf stärker aus europäischen Quellen gedeckt werden muss;
· betont, wie wichtig es für die Verwirklichung der Ziele der Strategie ist, dass Partnerschaften mit befreundeten Ländern, die dieselben Werte teilen, genutzt werden;
· bringt sein Bedauern darüber zum Ausdruck, dass die Strategie nicht auf die Wahrnehmung seitens der Öffentlichkeit eingeht, die ein zentraler Faktor in demokratischen Gesellschaften ist;
· konstatiert, dass das entscheidende Instrument für die Umsetzung der Strategie – das EDIP – wahrscheinlich nicht vor Ende 2025 einsatzbereit sein wird. Daher muss die Strategie durch andere, kurzfristige Maßnahmen ergänzt werden, die auf die Deckung des unmittelbaren Bedarfs abzielen.
· appelliert an die Mitgliedstaaten, der Aufforderung der Kommission nachzukommen und kurzfristig nach Möglichkeiten zu suchen, wie mit den verfügbaren Instrumenten umfangreiche gemeinsame Beschaffungsmaßnahmen im Verteidigungsbereich, die erhebliche Ausweitung der EDTIB und die Inangriffnahme wegweisender Verteidigungsprojekte forciert werden können;
· vertritt die Auffassung, dass es sowohl aus industrieller als auch aus strategischer Sicht von größter Bedeutung ist, dafür Sorge zu tragen, dass die Verteidigungsindustrie Zugang zu Fachwissen, Technologie und Forschung hat;
· unterstreicht, dass der Erfolg der Strategie in erster Linie davon abhängt, dass sich die Mitgliedstaaten uneingeschränkt daran beteiligen und dass ihnen der Mehrwert eines europäischen Ansatzes bewusst ist.

	Kontakt
	Ioannis Diamantopoulos

	Tel.
	+32 25469170

	E-Mail
	Ioannis.Diamantopoulos@eesc.europa.eu





· Konzepte und bewährte industrielle und technologische Verfahren für eine resiliente Gesellschaft im Bereich Wasser

	Berichterstatter
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Der EWSA:

· fordert eine eigenständige Strategie – einen Blauen Deal der EU – und einen Aktionsplan für Wasser, um Resilienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit der Wasserversorgung sicherzustellen und den europäischen Grünen Deal zu ergänzen;
· fordert die EU nachdrücklich auf, Wasser in einen überarbeiteten strategischen Rahmen für die Industrie und die Transformationspfade mit einem sektorspezifischen Ansatz zu integrieren;
· ist der Auffassung, dass bei dieser Überarbeitung die Idee eines neuen Industrieabkommens sondiert werden sollte, um der europäischen Industrie innerhalb von vier Jahren eine konsolidierte Strategie zu bieten, die den vielfältigen Herausforderungen (Wasser, Energie, kritische Rohstoffe, Digitalisierung und strategische Autonomie) gerecht wird;
· betont, dass industrielle und technologische Ansätze zur Unterstützung einer Gesellschaft mit intelligenter Wassernutzung fest in einer umfassenden nachhaltigen Wasserbewirtschaftungspolitik für die Industrie verankert sein müssen, die auf folgenden Aspekten beruht: Senkung des Verbrauchs, Wiederverwendung und Wiederaufbereitung von Wasser; Verringerung von Wasserverschmutzung; schrittweise Einführung und Nutzung wassereffizienter Technologien bei gleichzeitiger Gewährleistung eines gerechten Übergangs, der die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gewährleistet;
· unterstreicht die Notwendigkeit eines europäischen Ökosystems für die Wasserdatenverwaltung, der Messung des Wasserverbrauchs aller Produktionsprozesse und der Minimierung der Verwendung von Trinkwasser für industrielle Zwecke;
· betont, dass der Zugang zu Wasser der wichtigsten Branchen in Krisensituationen sicherzustellen ist;
· fordert die Ausarbeitung eines Übergangspfads für die Entwicklung des Technologiesektors für sauberes Wasser und effiziente Nutzung, einschließlich eines Fahrplans für die menschliche Dimension, um die Verfügbarkeit der erforderlichen Kompetenzen, gute Arbeitsplätze und angemessene Arbeitsbedingungen sicherzustellen;
· schlägt Maßnahmen zur Unterstützung der Umsetzung des Fonds für den Blauen Deal der EU im industriellen Bereich vor;
· unterstützt die Schaffung der Wissens- und Innovationsgemeinschaft (KIC) für Wasser durch das Europäische Innovations- und Technologieinstitut (EIT).

	Kontakt
	Heli Niemelä-Farrer

	Tel.
	+32 22822464

	E-Mail
	Heli.Niemela-Farrer@eesc.europa.eu
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